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Auskunftsersuchen 29/44 des Abgeordneten Tobias Eckert

=> betreffend Petitionsrecht auf kommunaler Ebenen

Antwort 
des Hessischen Staatsminister Herrn Peter Beuth,

signiert am 14.01.2020

Antwortauszug zur Frage 2 (Zum Petitions- und Beschwerderecht/kommunale Ebene)

1. Zitat

✔ „Das Petitionsrecht ist in Hessen weder auf der Landes- noch auf der 

Kommunalebenen gesetzlich geregelt. Eins solche einfachgesetzliche Verankerung
ist auch nicht notwendig, denn das Petitionsrecht ergibt sich unmittelbar aus 
der Verfassung (vgl. Art. 11 GG und Art. 16 und Art. 94 Hverf.)“ (Seite 2)

2. Zitat

✔ „... Auch in Hessen können Petitionen ausdrücklich an die 

Gemeindevertretungen bzw. den Kreistag gerichtet werden. Die 
Vertretungskörperschaft muss sich als „Volksvertretung“ oder als „zuständige 
Stelle“ mit dieser Petition beschäftigen, wenn ihr Gegenstand eindeutig... in die 
Organkompetenz der Gemeindevertretung bzw. des Kreistages fällt.“ (Seite 3)

Antwortauszug zur /Frage 3 (Neben Petition, ergänzende Möglichkeiten)

3.Zitat

✔ Außer den zuvor genannten Petitionen können sich Bürgerinnen und Bürger 

jederzeit an diejenigen Stellen wenden, die nach der Kommunalverfassung 
berechtigt sind, Anträge in der Gemeindevertretung oder den Kreistag stellen.... 
Daneben können sich Bürgerinnen und Bürger aber auch an den 
Gemeindevorstand und den Kreisausschuss sowie insbesondere auch an die von 
ihnen unmittelbar gewählten Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister persönlich 
wenden,um ihr Anliegen in Form eines entsprechenden Antrages auf die 
Tagesordnung des Kommunalparlaments zu bringen.“(Seite 3 und 4)

Ergänzende Information

✗ Der Bad Camberger Stadtverordnetenvorsteher und der Bürgermeister wurden 

zeitgleich mit mir am 04.02.2020 über die Antwort des Staatsministers Herrn Beuth 
informiert, dass sie sich als „Volksvertretung“ und „zuständige Stelle“ mit einer 
eingereichten Petition zu beschäftigen haben.

✗ Unsere Petition „Rettet die Linde vor dem Bahnhof Bad Camberg!“ wurde nicht auf 

der Tagesordnung für die 26. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
27.02.2020 aufgenommen. (Amtliche Bekanntmachung der TO von 17.02.2020 ist 
beigefügt)

=> Gesamte Schriftwechsel (PDF-Dateien) zu Ihrer Kenntnisnahme hochgeladen.


























